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Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 15.
August 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beteiligten haben einander
auÃ�ergerichtliche Kosten nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob dem KlÃ¤ger wegen einer Berufskrankheit (BK) Nr. 2108
(bandscheibenbedingte Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule) und einer BK Nr.
2109 (bandscheibenbedingte Erkrankungen der HalswirbelsÃ¤ule) der Anlage 1 zur
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) AnsprÃ¼che auf Verletztenrente gegen die
Beklagte zustehen.

Der 1944 geborene KlÃ¤ger, der den Beruf des Stahlbetonbauers erlernt hat, war
von 1960 bis 1990 durchgehend bei mehreren Firmen als Eisenflechter
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beschÃ¤ftigt. Nach seinen Angaben hatte der KlÃ¤ger im August 1990 einen
â��Berufsunfallâ�� erlitten, als er wÃ¤hrend der Arbeit mit der SchlÃ¤fe gegen eine
TrÃ¤ger gestoÃ�en sei. Seither leide er an SchwindelanfÃ¤llen und Kopfschmerzen
und habe â�� auch unter BerÃ¼cksichtigung seiner RÃ¼ckenbeschwerden â��
nicht mehr arbeiten kÃ¶nnen.

Die Landesversicherungsanstalt (LVA) B hatte ihm durch Bescheid vom 13. Januar
1996 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bewilligt
und die GewÃ¤hrung einer ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente abgelehnt. Gegen diese
Entscheidung hat der KlÃ¤ger vor dem Sozialgericht (SG) Berlin (S 31 J 540/97)
Klage erhoben, Ã¼ber die noch nicht entschieden ist.

Mit am 4. April 1996 bei der Beklagten eingegangenen Schreiben vom 13. MÃ¤rz
1996 reichte der KlÃ¤ger mit dem Hinweis, dass sich sein Gesundheitszustand
verschlechtert habe, eine Vielzahl medizinischer Unterlagen ein, u.a. ein
â��Ã�rztliches Attest zur Vorlage beim Versorgungsamtâ�� der Ã�rztin fÃ¼r
OrthopÃ¤die Dr. A vom 9. Januar 1995, in dem es u.a. heiÃ�t, aufgrund der
rezidivierenden Cephalgien mit GleichgewichtsstÃ¶rungen sei der KlÃ¤ger nicht
mehr arbeits- bzw. berufsfÃ¤hig, sowie eine â��Ã�rztliche Bescheinigung (zur
Vorlage beim RentenversicherungstrÃ¤ger)â�� das Arztes fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. D
vom 9. MÃ¤rz 1995, in der die von Dr. A festgestellten rezidivierenden
Beschwerden, insbesondere im Nacken- und Schulterbereich bei
HalswirbelsÃ¤ulensymptomatik und entsprechenden anatomischen
VerÃ¤nderungen bestÃ¤tigt wurden. Dem KlÃ¤ger seien wegen der Beschwerden
schwere kÃ¶rperliche Arbeiten in fixierter KÃ¶rperhaltung nicht mehr mÃ¶glich,
insbesondere auch nicht in seinem zuletzt ausgeÃ¼bten Beruf als Eisenflechter.

In dem daraufhin von der Beklagten eingeleiteten Verfahren zur Feststellung der
Berufskrankheiten Nrn. 2108 und 2109 erstattete zunÃ¤chst der Facharzt fÃ¼r
Arbeitsmedizin Dr. R am 31. Mai 1996 einen Ersten Untersuchungsbefund. Er
empfahl die Einholung eines medizinischen Gutachtens, wenn die
arbeitstechnischen Voraussetzungen der genannten Berufskrankheiten erfÃ¼llt sein
sollten. Nachdem der Technische Aufsichtsdienst der Beklagten die Ansicht
geÃ¤uÃ�ert hatte, es lÃ¤gen die arbeitstechnischen Voraussetzungen der
Berufskrankheit Nr. 2108 vor, nicht jedoch diejenigen der Nr. 2109, veranlasste die
Beklagte eine medizinische Begutachtung des KlÃ¤gers durch den Ã�rztlichen Leiter
des Oskar-Helene-Heimes Prof. Dr. W. Dieser kam in dem unter Mitwirkung des
Arztes Dr. K erstatteten fachorthopÃ¤dischen Zusammenhangsgutachtens vom 27.
Januar 1998 zu dem Ergebnis, aus gutachterlicher Sicht liege bei dem KlÃ¤ger eine
BK der Nr. 2108 nicht vor, weil degenerative VerÃ¤nderungen an allen
WirbelsÃ¤ulenabschnitten bestÃ¼nden und sich im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule
keine das AltersmaÃ� Ã¼berschreitenden degenerativen VerÃ¤nderungen fÃ¤nden.

Daraufhin lehnte die Beklagte durch Bescheid vom 27. Februar 1998 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 29. September 1998 die GewÃ¤hrung einer
EntschÃ¤digung wegen einer BK nach Nrn. 2108 und 2109 der Anlage zur BKV ab:
Nach der Stellungnahme des Technischen Aufsichtsdienstes unter Auswertung der
Dokumentation Ã¼ber das Berufsbild eines Beton- und Stahlbetonbauers seien die
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arbeitstechnischen Voraussetzungen einer BK Nr. 2109 nicht erfÃ¼llt. Nach den
medizinischen Feststellungen, insbesondere dem Gutachten Prof. Dr. W vom 27.
Januar 1998, lÃ¤gen die medizinischen Voraussetzungen der BK Nr. 2108 nicht vor.

Mit seiner gegen diese Entscheidungen erhobenen Klage machte der KlÃ¤ger
geltend, er habe wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit als Eisenflechter von 1960 bis 1990
tÃ¤glich regelmÃ¤Ã�ig zwischen 1,5 und 2 Tonnen Stahlgeflecht zu transportieren
gehabt. Im Rahmen seiner jahrzehntelangen BerufstÃ¤tigkeit habe er nahezu
durchgÃ¤ngig pro Woche zwischen 60 und 70 Stunden auf Baustellen gearbeitet.
Hierdurch hÃ¤tten sich bei ihm im Laufe der Jahre bandscheibenbedingte
Erkrankungen der Lenden- und HalswirbelsÃ¤ule eingestellt.

Das Sozialgericht (SG) zog die Schwerbehindertenakten des KlÃ¤gers bei. Ihnen ist
zu entnehmen, dass bei ihm aufgrund eines Gutachtens der Ã�rztin S D vom 27.
Oktober 1997 durch Bescheid vom 20. Februar 1998
a) anhaltende funktionelle Behinderungen und Nervenwurzelreizerscheinungen im
Bereich der Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule bei degenerativen VerÃ¤nderungen,
b) Bluthochdruck, rezidivierender Schwindel, Kopfschmerzen,
StoffwechselstÃ¶rungen, Ã�bergewicht und
c) rezidivierende Kniegelenksbeschwerden beiderseits bei degenerativen
VerÃ¤nderungen, degenerative HÃ¼ftgelenksverÃ¤nderungen,
Achillessehnenschmerz beiderseits
mit einem dadurch bedingten Grad der Behinderung (GdB) von 40 als
Behinderungen anerkannt wurden, wobei Frau D fÃ¼r die Behinderung zu a) einen
GdB von 30 in Ansatz gebracht hatte.

Weiterhin nahm das SG Kopien der im Rentenverfahren erstatteten Gutachten aus
den Rentenakten der LVA B zur Akte, und zwar das neurologisch-psychiatrische
Gutachten der Ã�rztin fÃ¼r Neurologie W vom 24. Mai 1993 und des Arztes fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr. K vom 31. Juli 1995. Der KlÃ¤ger Ã¼bersandte dem
SG eine Kopie des in dem Rechtsstreit S 45 SB 2097/98 erstatteten Gutachtens des
Arbeitsmediziners Dr. G vom 29. August 1999, der u.a. â��anhaltende funktionelle
Behinderungen und Nervenwurzelreizerscheinungen im Bereich der Hals- und
LendenwirbelsÃ¤ule bei degenerativen VerÃ¤nderungenâ�� mit einem GdB von 30
feststellte und die Bildung eines Gesamt-GdB von 50 empfahl.

Nach Eingang der vom SG angeforderten Befundberichte der den KlÃ¤ger
behandelnden Ã�rzte Dr. A vom 11. Februar 1999 und des Chirurgen und
Durchgangsarztes Dr. Sch (ohne Datum, bei dem SG am 17. Mai 1999 eingegangen)
beauftragte es den Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die, Rheumatologie â�� Sozialmedizin Dr. Z
(Chefarzt der OrthopÃ¤dischen Klinik des Klinikum B) mit der Erstattung eines
medizinischen Gutachtens zum Vorliegen der BK Nr. 2108. Der SachverstÃ¤ndige
kam in dem unter Mitwirkung der Ã�rztin fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. P erstatteten
Gutachten vom 1. November 1999 zu dem Ergebnis, bei dem KlÃ¤ger lÃ¤gen als
GesundheitsstÃ¶rungen auf orthopÃ¤dischem Gebiet
a. chronisches HalswirbelsÃ¤ulensyndrom ohne neurologische AusfÃ¤lle bei
Osteochondrose und Spondylose C4 bis C 7,
b. hyperostotische Spondylose der unteren und mittleren BrustwirbelsÃ¤ule und
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c. chronisches Lumbalsyndrom ohne neurologische AusfÃ¤lle bei initialer
Osteochondrose L4/5 und L5/S1 bei ausgeprÃ¤gter Spondylarthrose vor. Keine
dieser GesundheitsstÃ¶rungen sei im Sinne der erstmaligen Entstehung oder der
wesentlichen Verschlimmerung ursÃ¤chlich auf die berufliche TÃ¤tigkeit als
Eisenflechter zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Der KlÃ¤ger legte dem SG eine Aufstellung seiner ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten mit
Angabe der Diagnosen fÃ¼r die Jahre 1986 bis 1995 der AOK Berlin und seinen am
14. Juli 2000 ausgestellten Schwerbehindertenausweis (GdB 50 ab Januar 2000)
sowie weitere Bescheinigungen der ihn behandelnden Ã�rzte vor.

Durch Urteil vom 15. August 2000 hat das SG die Klage abgewiesen und zur
BegrÃ¼ndung im Wesentlichen Folgendes ausgefÃ¼hrt: Ein Anspruch auf
Verletztenrente wegen der BK Nr. 2109 stehe dem KlÃ¤ger nicht zu, weil er die
arbeitstechnischen Voraussetzungen dieser Berufskrankheit nicht erfÃ¼lle.
Eisenflechter verrichteten zwar schwere kÃ¶rperliche Arbeit, ihre Arbeit sei aber
nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie typischerweise schwere Lasten auf der
Schulter, wie etwa ein Fleischer, der RinderhÃ¤lften auf der Schulter trage, zu
bewÃ¤ltigen hÃ¤tten. FÃ¼r einen Anspruch auf Leistungen nach der BK Nr. 2108
lÃ¤gen die medizinischen Voraussetzungen nicht vor. DarÃ¼ber hinaus fehle es an
dem Erfordernis, dass der KlÃ¤ger im Jahre 1990 seine BerufstÃ¤tigkeit wegen der
bandscheibenbedingten Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule aufgegeben habe. Aus
den beigezogenen medizinischen Unterlagen folge, dass bei dem KlÃ¤ger andere
Erkrankungen im Vordergrund gestanden hÃ¤tten, nÃ¤mlich Kopfschmerzen,
Bluthochdruck, ein depressives Syndrom und eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung, die
auch zur Berentung gefÃ¼hrt hÃ¤tten. DarÃ¼ber hinaus habe der KlÃ¤ger
mehrfach vorgetragen, wegen eines 1990 erlittenen Anprallunfalls die Arbeit
aufgegeben zu haben.

Gegen das am 12. September 2000 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 12.
Oktober 2000 Berufung eingelegt. Er trÃ¤gt zu seiner beruflichen TÃ¤tigkeit vor, es
seien TrÃ¤ger von einem Gewicht zwischen 400 und 500 kg zu zweit zu
transportieren gewesen, und zwar in der Weise, dass zunÃ¤chst die TrÃ¤ger auf
verlegten Bohlen gerollt und dann auf einen Meter hohe BÃ¶cke gebracht worden
seien, von wo aus sie dann einen Meter hochgezogen worden seien. In den Rohbau
seien sie dann nochmals einen weiteren Meter hochgehoben worden, wofÃ¼r in der
Regel fÃ¼r zwei Arbeiter vier Stunden Zeit erforderlich gewesen sei. Hiernach sei
davon auszugehen, dass er arbeitstÃ¤glich mindestens zwischen ein bis zwei
Tonnen zu transportieren gehabt habe. Es seien arbeitstÃ¤glich zwischen 6 und 12
m lange Eisenstangen transportiert worden, die bis zu 100 kg gewogen hÃ¤tten.
Weiterhin habe er im Rahmen seiner TÃ¤tigkeiten Decken und Sohlen abziehen und
glÃ¤tten mÃ¼ssen, und zwar in einer GrÃ¶Ã�enordnung zwischen 100 bis 660 m2.
Dies habe eine Arbeitshaltung in gebÃ¼ckter KÃ¶rperhaltung zwischen drei bis
zehn Stunden tÃ¤glich erfordert. Die Herstellung von Verbindungen der Eisen mit
Draht sei ebenfalls nur in gebÃ¼ckter Haltung mÃ¶glich gewesen, und zwar bis zu
vier Stunden tÃ¤glich.

Der KlÃ¤ger beantragt,
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das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 15. August 2000 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 27. Februar 1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29. September 1998 zu verurteilen, seine
bandscheibenbedingten Erkrankungen der Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule als
Berufskrankheiten nach Nr. 2108 und Nr. 2109 der Anlage 1 zur BKV anzuerkennen
und ihm jeweils eine Verletztenrente vom frÃ¼hestmÃ¶glichen Zeitpunkt an zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 2. und 20. Februar 2001 Ã¼ber die berufliche
TÃ¤tigkeit eines Stahlbetonbauers/Eisenflechters und die damit verbundenen
kÃ¶rperlichen Belastungen AuskÃ¼nfte der Baugewerksinnung B eingeholt, auf
deren Einzelheiten Bezug genommen wird (Schreiben des Dipl.-Ing. W R vom 15.
Februar und 3. April 2001).

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf den Akteninhalt
verwiesen. Die den KlÃ¤ger betreffende Verwaltungsakte der Beklagten lag dem
Senat vor und war Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgemÃ¤Ã� eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, jedoch
nicht begrÃ¼ndet. Ihm steht, wie das Sozialgericht zutreffend entschieden hat, kein
Anspruch auf Anerkennung seiner WirbelsÃ¤ulenerkrankungen als
Berufskrankheiten zu. Er kann deshalb auch keine Verletztenrente beanspruchen.

Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden nach Â§ 547
Reichsversicherungsordnung (RVO), der hier gemÃ¤Ã� Â§ 212 Sozialgesetzbuch
Siebentes Buch â�� SGB VII â�� zur Anwendung kommt, weil ein Versicherungsfall
vor dem AuÃ�erkrafttreten des Dritten Buches der RVO am 31. Dezember 1996 (Art.
35 Nr. 1, 36 des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes â�� UVEG â�� vom 7.
August 1996, BGBl. I S. 1254, 1317) geltend gemacht wird, nach Eintritt eines
Arbeitsunfalls gewÃ¤hrt, soweit die jeweiligen Voraussetzungen der begehrten
Leistung erfÃ¼llt sind. Als Arbeitsunfall gilt nach Â§ 551 Abs. 1 Satz 1 RVO auch
eine Berufskrankheit. Nach Â§ 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO wird, solange die
ErwerbsfÃ¤higkeit des Verletzten um wenigstens ein FÃ¼nftel gemindert ist, als
Verletztenrente der Teil der Vollrente gewÃ¤hrt, der dem Grade der Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit entspricht.

Als Anspruchsgrundlage fÃ¼r den vom KlÃ¤ger geltend gemachten Anspruch auf
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente wegen seiner Erkrankungen der Hals- und
LendenwirbelsÃ¤ule kommt nur Â§ 551 Abs. 1 RVO i.V.m. Nr. 2108 und Nr. 2109 der
Anlage 1 zur BKV i.d.F. der 2. Verordnung zur Ã�nderung der BKVO vom 18.
Dezember 1992 (2. Ã�ndVO, BGBl. I S. 2343) in Betracht.

                               5 / 9

https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%201996,%201254
https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/581.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html


 

I.
Nach der BK Nr. 2109 sind bandscheibenbedingte Erkrankungen der
HalswirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die
zur Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gezwungen haben, die fÃ¼r die Entstehung,
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder
sein kÃ¶nnen, als BK anzuerkennen.

Der Anspruch des KlÃ¤gers auf Verletztenrente wegen einer BK Nr. 2109 scheitert
schon daran, dass, wie das Sozialgericht zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, die
arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung dieser BK nicht erfÃ¼llt
sind. Nach dem Merkblatt fÃ¼r die Ã¤rztliche Untersuchung zu Nr. 2109
(Bundesarbeitsblatt 3/1993 S. 53 ff.) steht unter den beruflichen Faktoren, die
bandscheibenbedingte Erkrankungen der HalswirbelsÃ¤ule verursachen oder
verschlimmern kÃ¶nnen, ein fortgesetztes Tragen schwerer Lasten mit einem
Gewicht von mindestens 50 kg auf der Schulter, einhergehend mit einer statischen
Belastung der cervikalen Bewegungssegmente und ungewÃ¶hnlicher
Zwangshaltung der HalswirbelsÃ¤ule im Vordergrund. Eine derartige kombinierte
Belastung der HalswirbelsÃ¤ule wird regelmÃ¤Ã�ig dann beobachtet, wenn
zusÃ¤tzlich zu dem Tragen auf der Schulter eine nach vorn und seitwÃ¤rts
erzwungene Kopfbeugehaltung und das gleichzeitige maximale Anspannen der
Nackenmuskulatur erforderlich wird. Auch wird bei der BK Nr. 2109 gefordert, dass
die Lastgewichte mit gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit und HÃ¤ufigkeit in der
Ã¼berwiegenden Zahl der Arbeitsschichten getragen werden mÃ¼ssen. Diese
Voraussetzungen werden bei FleischtrÃ¤gern, die TierhÃ¤lften oder -viertel in
SchlachthÃ¶fen tragen mÃ¼ssen, sowie bei Kohle- und LastentrÃ¤gern
angenommen.

Aufgrund des Vorbringens des KlÃ¤gers im Berufungsverfahren und den von der
Baugewerks-innung B erteilten AuskÃ¼nften Ã¼ber das Berufsbild des
Stahlbetonbauers/Eisenflechters und die damit verbundenen kÃ¶rperlichen
Belastungen steht fest, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner ErwerbstÃ¤tigkeit als
Eisenflechter von 1960 bis 1990 nur in geringem Umfang schwere Lasten auf der
Schulter getragen hatte. Aus der Schilderung seiner ArbeitstÃ¤tigkeit, die von ihm
selbst in einem Schreiben vom 10. Oktober 2000 abgegeben wurde, sowie aus der
Darstellung seines Berufsbildes in dem Schriftsatz seiner ProzessbevollmÃ¤chtigten
vom 7. MÃ¤rz 2001 folgt, dass er Ã¼berwiegend in gebÃ¼ckter KÃ¶rperhaltung
gearbeitet hatte. Das Abziehen und GlÃ¤tten von Decken und Sohlen habe eine
gebÃ¼ckte Haltung zwischen drei bis 10 Stunden am Tag gefordert. Die ebenfalls in
gebÃ¼ckter Haltung vorzunehmende Herstellung von Verbindungen der Eisen mit
Draht habe bis zu vier Stunden tÃ¤glich in Anspruch genommen. Auch nach der
Auskunft der Baugewerksinnung vom 15. Februar 2001 ist davon auszugehen, dass
Eisenflechter hÃ¤ufig, wenn nicht Ã¼berwiegend in Rumpfbeuge arbeiten. Diese
â�� von der Baugewerksinnung sicherlich zu Recht als ungesund bezeichnete â��
KÃ¶rperhaltung hat jedoch fÃ¼r die BK Nr. 2109 keine Relevanz. MaÃ�geblich ist
allein das Tragen schwerer Lasten auf der Schulter. Soweit der KlÃ¤ger vorgetragen
hat, schweres Eisengeflecht und TrÃ¤ger transportiert zu haben, folgt aus seinen
Angaben auf S. 2 Mitte des Schriftsatzes vom 7. MÃ¤rz 2001, dass diese Teile nicht
auf der Schulter getragen wurden, insbesondere nicht, wie es erforderlich wÃ¤re, in
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einer nach vorn und seitwÃ¤rts erzwungenen Kopfhaltung bei gleichzeitiger
Anspannung der Hals- und Nackenmuskulatur. Sofern Ã¼berhaupt in dieser Weise
Lasten von mindestens 50 kg vom KlÃ¤ger auf der Schulter getragen wurden,
geschah dies in einem geringen Umfang. Nach der Auskunft der Baugewerksinnung
B vom 3. April 2001 sind im Wesentlichen nur ZementsÃ¤cke in dieser Weise auf
der Schulter getragen worden. Der Dipl.-Ing. R erklÃ¤rte nach RÃ¼cksprache mit
dort tÃ¤tigen Praktikern, der Zeitanteil der Belastung durch das Tragen schwerer
Lasten von mindestens 50 kg auf der Schulter habe 5 % oder weniger der
Arbeitszeit betragen. Damit bestÃ¤tigt die Baugewerksinnung die in der
Dokumentation des Belastungsumfangs Beton- und Stahlbetonbauer, Stand Januar
1996, der Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften vorgenommene
SchÃ¤tzung des Zeitanteils des Tragens schwerer Lasten auf der Schulter von ( 5 %.
Selbst wenn der KlÃ¤ger, wie er vortrÃ¤gt, zehn bis zwÃ¶lf oder sogar vierzehn
Stunden tÃ¤glich gearbeitet haben sollte, wÃ¼rde er die nach der Rechtsprechung
des Senats (vgl. Urteil vom 17. August 2000 â�� L 3 U 81/97 â�� und vom 3. Mai
2001 â�� L 3 U 57/95 -) geforderte Netto-Tragezeit von einer Stunde tÃ¤glich
mindestens nicht erreichen.

II.
Auch die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente wegen einer
BK Nr. 2108 sind nicht erfÃ¼llt. Hiernach sind bandscheibenbedingte Erkrankungen
der LendenwirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hriges Heben oder Tragen schwerer Lasten
oder langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur
Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gezwungen haben, die fÃ¼r die Entstehung,
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder
sein kÃ¶nnen, als Berufskrankheit anzusehen.

Die Feststellung der vorgenannten Berufskrankheit setzt voraus, dass zum einen die
arbeitstechnischen Voraussetzungen in der Person des KlÃ¤gers gegeben sind und
dass zum anderen das typische Krankheitsbild dieser Berufskrankheit vorliegt und
dieses im Sinne der unfallrechtlichen KausalitÃ¤tslehre wesentlich ursÃ¤chlich auf
die berufliche TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist (haftungsausfÃ¼llende
KausalitÃ¤t).

Der Senat kann dahinstehen lassen, ob die arbeitstechnischen Voraussetzungen
fÃ¼r die Anerkennung der streitigen Berufskrankheit erfÃ¼llt sind. Der KlÃ¤ger
kann mit seinem Begehren jedenfalls deshalb keinen Erfolg haben, weil es an der
erforderlichen KausalitÃ¤t zwischen der von ihm ausgeÃ¼bten beruflichen
TÃ¤tigkeit und den VerÃ¤nderungen an der WirbelsÃ¤ule fehlt. Zwischen der
versicherten TÃ¤tigkeit und den vorhandenen GesundheitsschÃ¤den muss ein
ursÃ¤chlicher Zusammenhang bestehen. Nach dem im Unfallversicherungsrecht
maÃ�geblichen Grundsatz von der wesentlichen Bedingung, der im Recht der
Berufskrankheiten nach der Rechtsprechung des BSG ebenfalls gilt (vgl. u.a. BSGE
2, 178, 181), ist eine Bedingung als ursÃ¤chlich oder mit ursÃ¤chlich anzusehen,
wenn sie im VerhÃ¤ltnis zu anderen Einzelbedingungen wegen ihrer besonderen
Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt hat (u.a. BSG SozR
2200 Â§ 551 Nr. 33). Hiernach ist ein bestimmter Erfolg durch eine BerufstÃ¤tigkeit
auch dann als verursacht anzusehen, wenn eine schon bestehende Krankheit durch
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die BerufstÃ¤tigkeit richtunggebend verschlimmert wird und mittelbar die
entschÃ¤digungspflichtige Folge herbeifÃ¼hrt (BSGE 2, 178, 181; 40, 273, 274 und
SozR a.a.O.). Nach der Rechtsprechung des BSG sowie der darauf gestÃ¼tzten
Ã¼berwiegenden Meinung im Schrifttum reicht fÃ¼r die Bejahung der
haftungsbegrÃ¼ndenden und der haftungsausfÃ¼llenden KausalitÃ¤t die
hinreichende Wahrscheinlichkeit aus (vgl. BSGE 45, 285, 286; 58, 76, 79;
Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, 11. Auflage, S. 480 m). Hierunter ist
eine Wahrscheinlichkeit zu verstehen, nach der bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung aller
UmstÃ¤nde den fÃ¼r den Zusammenhang sprechenden UmstÃ¤nden ein deutliches
Ã�bergewicht zukommt, so dass darauf die richterliche Ã�berzeugung gegrÃ¼ndet
werden kann (BSGE 45, 285, 286).

Nach dem Ergebnis der medizinischen Ermittlungen besteht eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit dafÃ¼r, dass die bei dem KlÃ¤ger vorliegenden
GesundheitsstÃ¶rungen im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule im Sinne der
erstmaligen Entstehung oder im Sinne einer wesentlichen Verschlimmerung eines
bestehenden Leidens ursÃ¤chlich auf seine berufliche TÃ¤tigkeit
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, nicht.

Das folgt aus den Ã¼berzeugenden Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen
Dr. Z vom 1. November 1999 und dem im Verwaltungsverfahren erstellten
Gutachten des Prof. Dr. W vom 27. Januar 1998. Letzterer hat ausgefÃ¼hrt, es
fÃ¤nden sich keine das AltersausmaÃ� Ã¼berschreitenden degenerativen
VerÃ¤nderungen im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule. Vielmehr liege eine deutlich
fÃ¼hrende Degeneration der BrustwirbelsÃ¤ule vor. Radiologisch seien vor allem in
der BrustwirbelsÃ¤ule und, wie die RÃ¶ntgenaufnahmen vom 23. Mai 1996 â��
HWS in zwei Ebenen â�� zeigten, zum Teil auch in der unteren HalswirbelsÃ¤ule das
AltersmaÃ� deutlich Ã¼berschreitende degenerative VerÃ¤nderungen der
WirbelsÃ¤ule nachzuweisen. Seine Schlussfolgerung, wegen des Fehlens einer
fÃ¼hrenden Degeneration der LendenwirbelsÃ¤ule, insbesondere deren unterer
Bereiche, liege die zur Anerkennung der BK Nr. 2108 geforderte
haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t nicht vor, ist schlÃ¼ssig und nachvollziehbar. Sie
entspricht den Vorgaben in dem Merkblatt zur Nr. 2108 und der herrschenden
medizinischen Lehrmeinung (vgl. PÃ¶hl/Eilebrecht/Hax/RÃ¶mer:
â��Zusammenhangsbeurteilung bei den bandscheibenbedingten
WirbelsÃ¤ulenerkrankungenâ�� in: Die Berufsgenossenschaft 1997, S. 670;
Baars/Bolm-Audorf/Hittmann/Stahlkopf: â��GewerbeÃ¤rztliche Thesen zur
Berufskrankheit 2108 unter BerÃ¼cksichtigung von Exposition, Krankheitsbild,
PrÃ¤vention, Rehabilitation und Kompensationâ�� in: Verbandsmitteilung
Vereinigung Deutscher Staatlicher GewerbeÃ¤rzte e.V., Berlin, Arbeitsmedizin-
Sozialmedizin-Umweltmedizin 1997 Heft 12 S. 480; Weber/Morgenthaler: â��Gibt es
das typische berufsbedingte Schadensbildâ�� in: KÃ¼gelgen/BÃ¶hm/SchrÃ¶der
(Hrsg), â��Lumbale Bandscheibenerkrankungâ��, W. Zuckschwerdt Verlag
NeuroorthopÃ¤die 7 S. 277 ff.; jeweils m.w.N.).

Der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. Z bestÃ¤tigt die diagnostischen
Feststellungen und EinschÃ¤tzungen Prof. Dr. W. Nach den dort angefertigten
RÃ¶ntgenaufnahmen der WirbelsÃ¤ule zeigten sich degenerative VerÃ¤nderungen
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vorwiegend im Bereich der Brust- und HalswirbelsÃ¤ule, in den beiden untersten
Segmenten der LendenwirbelsÃ¤ule waren sie nur gering ausgeprÃ¤gt. Auch Dr. Z
sieht die dortigen VerÃ¤nderungen als noch im Bereich der Altersnorm liegend und
als keineswegs untypisch fÃ¼r einen 55-jÃ¤hrigen Versicherten an.

Die Erkenntnisse der beiden Gutachten stimmen im Wesentlichen mit den
Feststellungen und Bewertungen der den KlÃ¤ger behandelnden Ã�rzte Ã¼berein,
auf deren Zeugnis er sich zur StÃ¼tzung seines Begehrens berufen hat.
Insbesondere in den Attesten der Dr. A vom 9. Januar 1995 und des Dr. D vom 9.
MÃ¤rz 1995 werden die im Nacken- und Schulterbereich bestehenden
VerÃ¤nderungen des KlÃ¤gers hervorgehoben und dafÃ¼r verantwortlich gemacht,
dass er seinen Beruf als Eisenflechter nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne.

Liegen degenerative VerÃ¤nderungen in allen WirbelsÃ¤ulenabschnitten vor oder
sind sogar, wie im vorliegenden Fall, die degenerativen VerÃ¤nderungen im Bereich
der LendenwirbelsÃ¤ule geringer ausgeprÃ¤gt als in den anderen
WirbelsÃ¤ulenabschnitten, spricht dies gegen eine berufliche Verursachung
bandscheibenbedingter Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule, so dass die
Wahrscheinlichkeit des Kausalzusammenhangs nicht bejaht werden kann.

Die Berufung war daher in vollem Umfang zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 11.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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